

Musterschreiben zur Energieeffizienz nach § 13 der BImSchV 
(Anlage zur Mitgliederinfo vom 02.12.2025)
Adresse Absender
Adresse Empfänger								Datum

Betreff: Energieeffizienz nach §13 der 17. BImSchV

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Grundlage der novellierten 17. BImSchV (13. Februar 2024) muss der Nachweis der Energieeffizienz nach § 13 gegenüber der Behörde bis spätestens Anfang Dezember 2025 erbracht werden. Die Einhaltung der Mindestanforderungen der Anlage 7 an die nach Absatz 2 ermittelten Energieeffizienzwerte ist der zuständigen Behörde nachzuweisen.
In Anlage 7 der 17. BImSchV gibt es eine vorgeschriebene Methode und Wertebasis für die Ermittlung der Energieeffizienz als rechtliche Leitlinie. Darüber hinaus existiert derzeit allerdings keine öffentlich zugängliche, einheitliche technische Richtlinie oder Kommentierung, die für alle Anlagen verbindlich beschreibt, wie die Ermittlung praktisch im Anlagen-Alltag durchzuführen ist (z. B. Messintervalle, Unsicherheitsbewertungen, Definition der Wärmeströme etc.). 
Diese Problematik wurde u.a. auch im Rahmen des Projektes Klärung von Zweifelsfragen zur Novelle der 17. BImSchV durch das Umweltbundesamt näher betrachtet. Die Auftragnehmer ENVERUM GmbH und ete.a GmbH haben dazu eine Arbeitshilfe zur Ermittlung der Energieeffizienz vorgelegt. Diese wurde im Rahmen eines Behörden-Betreiber-Gesprächs am 30.06.2025 im GKS Schweinfurt besprochen und wird derzeit von der Unterarbeitsgruppe der Bund/Länder-Arbeitsgruppe Vollzugshinweis zur 17.BImSChV des AISV noch weiter konkretisiert.
Ziel der Bund/Länder-Arbeitsgruppe Vollzugshinweise ist es für die Ermittlung der Energieeffizienzwerte eine Vorlage für die Genehmigung- und Überwachungsbehörden zu beschließen, um die Vorgehensweise- und Nachweisführung in den Bundesländern zu vereinheitlichen.
Bis zur Fertigstellung dieser Vollzugshilfe erscheint eine detaillierte Betrachtung der Energieeffizienz einzelner Anlagen nicht zielführend.
Entsprechend bitten wir um eine angemessene Fristverlängerung, die es uns ermöglicht, die Berechnungen der Energieeffizienz auf Basis der beantworteten Vollzugsfragen durch den LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz) durchzuführen. 

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift



